
Vereinigte Schützengesellschaft Dingolfing e.V.

Ehrungsordnung

Zuständigkeit

Zuständig für Ehrungen durch den Verein ist der Vereins-Ehrungsausschuss. Höhere 
Ehrungen werden auf Vorschlag des Vereins-Ehrungsausschuss  vom Schützengau, oder 
über diesen an den Bezirk, BSSB und DSB beantragt.

Art der Ehrungen

Nach Erfüllung der jeweiligen Bedingungen sind Ehrungen des Vereins, des 
Schützengaues, des Bezirkes, des BSSB und des DSB möglich.

Ehrungsausschuss

Zur Bearbeitung der Anträge und Vorschläge auf Ehrungen wird durch das 
Schützenmeisteramt ein Ehrungsausschuss gebildet. Dieser besteht aus vier Mitgliedern, 
dem 1. und stellvertretenden Schützenmeister, sowie 2 Mitgliedern aus der 
Vorstandschaft, einschließlich Ausschussmitgliedern und Referenten. Eine Auflistung aller 
Ehrungen wird vom 1. Schützenmeister geführt.

Anträge

Anträge müssen rechtzeitig eingereicht werden, beim Gau mindestens 6 Wochen vor 
geplanten Verleihungstermin. Anträge auf höher als „Bezirksehrennadel klein Bronze“ 
müssen spätestens am 1.Oktober des vorhergehenden Jahres dem Gau-
Ehrungsausschuss vorliegen, damit diese behandelt und an den 1. 
Bezirksschützenmeister weitergereicht werden können.

Die Anträge sind mit ausreichender Begründung und Auflistung der bereits erhaltenen 
Ehrungen (mit Jahreszahl) einzureichen. Nicht vollständig ausgefüllte Anträge, bzw. 
solche mit falschen Angaben, werden nicht bearbeitet und zurückgewiesen.

Entscheidung über die Verleihung

Die vom Gau-Ehrungsausschuss bearbeiteten und zur Ehrung vorgeschlagenen Anträge 
werden vom 1. Gauschützenmeister weiterbearbeitet. Höhere Ehrungen werden beim 
Bezirk bzw. BSSB beantragt. Die zu Ehrenden werden über den Verein, bzw. vom Gau 
benachrichtigt.

Richtlinien für den Ehrungsausschuss

Bei der Beurteilung von Ehrungsanträgen ist ein strenger Maßstab anzulegen. Abgelehnte
bzw. zurückgestellte Anträge können im darauf folgenden Jahr wieder beantragt werden. 
Für die zu vergebenden Ehrungen hält sich der Schützengau Dingolfing an den 
Verteilerschlüssel von Gau,Bezirk, BSSB und DSB.



Nur gemeldete Mitglieder, welche ein Ehrenamt im Verein ausüben, können für Ehrungen 
vorgeschlagen werden. Alle übrigen Mitglieder,die sich um den Verein verdient gemacht 
haben, werden vom Verein in entsprechender Form geehrt.

Für langjährige Mitgliedschaften beim BSSB, sowie Anträge auf Protektor Abzeichen von 
BSSB und DSB werden über den Gauschützenmeister an BSSB und DSB eingereicht. 

Der Mindestabstand zwischen einzureichenden Ehrungen sollte pro zu Ehrenden drei 
Jahre betragen.

Ehrungen des Vereins VSG Dingolfing e.V.

1. Einfaches Vereinsabzeichen Jedes neue Mitglied nach 5 Jahren

2. Vereinsabzeichen mit Lorbeerkranz Bronze nach 10 Jahren Mitgliedschaft

3. Vereinsabzeichen mit Lorbeerkranz Silber nach 20 Jahren Mitgliedschaft,
für aktive Mitarbeit im Verein 

4. Vereinsabzeichen mit Lorbeerkranz Gold           nach 30 Jahren für aktive 
Mitarbeit im Vereinsausschuss

5. Vereinsabzeichen groß Gold mit Lorbeerkranz     für hohe langjährige 
verdienstvolle aktive
Mitarbeit im Vereinsvorstand 
und Ausschuss.

Ehrenmitgliedschaft im Verein

Die Ehrenmitgliedschaft der VSG Dingolfing kann Mitgliedern des Vereins nach 
langjähriger, erfolgreicher Tätigkeit im Ehrenamt, zum Wohle  des Schützenwesensim 
Verein, durch die Jahreshauptversammlung verliehen werden. Vorschläge zur Ehrung 
müssen vom Vereinsausschuss erfolgen. 

Die Ehrung wird bei der Jahreshauptversammlung vom 1. Schützenmeister der 
Versammlung vorgetragen. Einem ehemaligen Schützenmeister kann bei der Ehrung zum
Ehrenmitglied der Titel Ehrenschützenmeister zuerkannt werden. Dieser hat laut 
Satzung Sitz und Stimme im Vereinsausschuss.

Da die Ehrenmitgliedschaft die höchste Auszeichnung darstellt, bekommen die 
Ehrenmitglieder zur Ernennungsurkunde als äußeres Ehrenzeichen auch das große 
goldene Vereinsabzeichen.

Da der Verein VSG Dingolfing, durch die Fusion aus Isaria Dingolfing und Hubertus 
Dingolfing am 28. Juni 2008 hervorging, wird die höchste bis dahin erfolgte 
Ehrenauszeichnung auf das neu zu schaffende Vereinszeichen übertragen.

Ehrungen an Mitglieder, welche nicht dem Vereinsausschuss angehören, können für 
besondere Verdienste um den Verein anderweitig geehrt werden. (z.B. für geleistete 
Stunden bei Baumaßnahmen oder größere Materialspenden), nach Beschluss des 
Ehrungsausschusses.

Sportliche Auszeichnungen von aktiven Schützen sind von dieser Ehrenordnung nicht 
betroffen. Diese sollten vom Verein für ihre jeweilige Leistung entsprechend gewürdigt 
werden.

In den Ehrungsausschuss wurden am 5. Januar 2015 in der Ausschusssitzung folgende 
Mitglieder bestimmt.

1. 1. Schützenmeister Gerhard Salzinger
2. 2. Schützenmeister Albert Weber
3. 1. Sportleiter Bernhard Weinmann
4. Ehrenschützenmeister Hermann Raith 
5. Gau- und Vereins-Ehrenmitglied Achim Schulze


